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mittlerweile auch eine europarechtliche Dimension haben. Dazu gehört die Vision einer europä-
ischen Armee, die in ihren historischen Wurzeln (EVG) und rechtlichen Möglichkeiten analysiert 
wird. Dazu gehören Fragen des Einsatzes integrierter Verbände – Parlamentsbeteiligung, nationale 
Souveränitätsvorbehalte und das völkerrechtliche Problem der Verantwortlichkeit und Haftung. 
Stets ist es das komplexe Verhältnis zwischen internationalem Verband und nationalen Kontin-
genten, das rechtlich bewältigt werden muss.
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Vorwort

Multinationalität und Integration sind für die Streitkräfte seit langem zur
Normalität geworden. Es liegt eine eigentümliche Paradoxie darin, dass
das Militär auf der einen Seite nach wie vor als Symbol und Inbegriff na-
tionaler Souveränität gilt, auf der anderen Seite aber intensiver und früher
als wohl jeder andere Zweig der Staatsgewalt internationalisiert worden
ist. Militärische Laufbahnen führen regelmäßig in internationale Stäbe,
fast alle größeren Einsätze europäischer Streitkräfte erfolgen in einem
multinationalen Rahmen, und auch in den ständigen Streitkräftestrukturen
haben sich multinationale Einheiten und Hauptquartiere fest etabliert. Das
gilt für die Bundeswehr, die von Beginn an eine Bündnisarmee war, in
ganz besonderem Maße. Seit dem Aufbau der NATO prägt die militärische
Integration innerhalb der Allianz (und mittlerweile auch in der EU) Arbeit,
Auftrag und Selbstverständnis der Streitkräfte. Die politische Integration
hingegen stößt bislang an ihre Grenzen, wenn sie auf den Bereich der Ver-
teidigung erstreckt werden soll – von der gescheiterten Europäischen Ver-
teidigungsgemeinschaft der 1950er Jahre bis zur heutigen, intergouverne-
mental organisierten EU-Verteidigungspolitik.

Alles spricht dafür, dass die Bedeutung integrierter und multinationaler
Strukturen – sei es in der NATO, in der EU oder in kleineren Spielarten –
für die deutschen und europäischen Streitkräfte weiter wachsen wird. Die
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit innerhalb der EU (PESCO), die
Ende des Jahres 2017 begründet worden ist, bedeutet einen weiteren
Schritt in diese Richtung. Der vorliegende Band ist den Rechtsfragen ge-
widmet, die sich aus der Beteiligung der deutschen Streitkräfte an inte-
grierten und multinationalen Strukturen ergeben. Er präsentiert die Ergeb-
nisse der Jahrestagung 2016 der Gesellschaft für Wehrrecht und Humani-
täres Völkerrecht, die am 22. und 23. September 2016 an der Freien Uni-
versität Berlin stattfand und dem Thema „Multinationalität und Integration
im militärischen Bereich – die wehrrechtliche Perspektive“ gewidmet war.

Der erste Abschnitt behandelt grundlegende Fragen und Bedingungen
der militärischen und politischen Integration von Verteidigungspolitik. Der
Beitrag von Florian Seiller befasst sich mit der 1954 gescheiterten
Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, die als bei weitem ambitionier-
testes militärisches Integrationsprojekt nicht nur historisches Interesse ver-
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dient, sondern auch als Referenzgröße für die Chancen und Grenzen einer
tiefergehenden Integration der europäischen Streitkräfte dienen kann. Graf
Kielmansegg analysiert die Rolle und den rechtlichen Rahmen der Europä-
ischen Union, die sich in der jüngeren Zeit neben der NATO als verteidi-
gungspolitischer Akteur etabliert hat und die – weil insgesamt als umfas-
sender Integrationsverbund angelegt – einen wichtigen Kristallisations-
punkt für aktuelle Visionen einer europäischen Armee bildet. Roman
Schmidt-Radefeldt stellt dem die verfassungsrechtliche Perspektive des
Grundgesetzes und der Judikatur des BVerfG gegenüber, die den Möglich-
keiten militärischer Integration durch Souveränitätsvorbehalte und natio-
nale Letztentscheidungsrechte gewisse Grenzen setzt.

Der zweite Abschnitt befasst sich mit rechtlichen Einzelfragen im Zu-
sammenhang mit multinationalen militärischen Einsätzen. Sie alle hängen
damit zusammen, dass trotz der engen organisatorischen und operativen
Verflechtung die truppenstellenden Mitgliedstaaten das souveräne Letzt-
entscheidungsrecht über ihre Beteiligung und deren Ausmaß behalten und
dabei immer auch unterschiedliche nationale Rechtsordnungen sowie von-
einander abweichende völkerrechtliche Bindungen der beteiligten Staaten
aufeinandertreffen. Dabei geht es zunächst um die Frage der Parlaments-
beteiligung bei der Einsatzentscheidung, wie sie vom BVerfG für das deut-
sche Verfassungsrecht entwickelt worden ist. Felix Arndt erläutert die Hin-
tergründe und Lösungsvorschläge des (politisch einstweilen gescheiterten)
Versuchs einer Reform des Parlamentsbeteiligungsgesetzes, die das Ver-
fahren der Parlamentsbeteiligung an die Bedürfnisse der Bündnisintegrati-
on anpassen sollte. Der anschließende Beitrag von Chris Gutmann unter-
nimmt eine vergleichende Analyse der Parlamentsbeteiligung in anderen
Mitgliedstaaten der NATO und der EU. Einen zweiten Problemkreis bildet
die Praxis nationaler Vorbehalte (Caveats) bei der Beteiligung an multina-
tionalen Einsätzen, deren Hintergründe und Konsequenzen von Jochen
Katze dargestellt werden. Paulina Starski nimmt die völkerrechtliche Zu-
rechnung bei multinationalen militärischen Operationen in den Blick – die
Frage also, ob die Verantwortlichkeit für Rechtsverstöße beim truppenstel-
lenden Staat oder bei der Internationalen Organisation liegt, mit deren
Mandat oder in deren Rahmen der Einsatz erfolgt.

Im dritten Abschnitt schließlich kommen übergreifende Perspektiven
und Erfahrungen aus der Praxis zu Wort. Steven Hill legt die rechtlichen
Herausforderungen dar, die sich für die NATO aus multinationalen militä-
rischen Einsätzen ergeben. Thomas Blankenburg schildert die Organisati-
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on und alltäglichen Herausforderungen der Rechtsberatung bei multinatio-
nalen Verbänden.

 
Alle Beiträge geben die persönliche Auffassung der Autoren wieder.

 
Der herzliche Dank der Herausgeber gilt allen Referenten und Autoren,
die durch ihre Beiträge die Tagung und diesen Band ermöglicht haben, so-
wie der Karl-Theodor-Molinari-Stiftung für die Finanzierung des Ta-
gungsbandes und seine Aufnahme in die Schriftenreihe „Forum Innere
Führung“. Danken möchten wir ferner unseren Wissenschaftlichen Mitar-
beitern Andreas Buser (Berlin) und Marco Bonik (Kiel), die die Endredak-
tion übernommen haben.

 
Berlin und Kiel im Dezember 2017

Sebastian Graf Kielmansegg Heike Krieger Stefan Sohm
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Grußwort zur Tagung

Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung Gerd Hoofe

Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, bei Ihrer Jahrestagung
ein Grußwort sprechen zu können. Abgesehen davon, dass man sich als
Jurist unter Juristen immer recht wohl fühlt und sich häufig auch mehr
verstanden weiß als anderswo, bin ich vor allem aus zwei Gründen heute
besonders gerne zu Ihnen gekommen.

Zum einen bilden seit Gründung der Bundeswehr das Völkerrecht und das
Grundgesetz die Grundlage allen Handelns unserer Streitkräfte. Auch Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik ist – bei aller politischen Gestaltungs-
freiheit und Gestaltungsbedürftigkeit – an rechtliche Vorgaben gebunden.

So einfach und selbstverständlich dies klingt, sind damit im Detail doch
oft schwierige und komplexe Fragen verbunden. Mit einer Bindung an
rechtliche Vorgaben gehen immer auch – das muss ich in diesem Kreis
nicht näher hervorheben – rechtliche Problemstellungen und unterschiedli-
che Rechtspositionen einher. Manches ist eben, wie man unter Juristen zu
sagen pflegt, „umstritten“. Es besteht also durchaus Anlass zu rechtlichen
wie rechtspolitischen Diskussionen.

Ihre Vereinigung führt und begleitet diese seit vielen Jahren. Rechtsfra-
gen neuer militärischer Technologien, nicht-staatlicher Akteure und immer
wieder die vielfältigen juristischen Aspekte des Einsatzes von Streitkräf-
ten waren Themen vergangener Tagungen. Die Gesellschaft trägt damit zu
dem wichtigen Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und auch Vertre-
tern unterschiedlicher Länder und Rechtsordnungen bei.

Mir ist bekannt, dass nicht wenige unter Ihnen auch als Juristen in der
Bundeswehr, vorwiegend als Rechtsberaterinnen und Rechtsberater, arbei-
ten. Hier stellt die Deutsche Gesellschaft für Wehrrecht und Humanitäres
Völkerrecht ein ideales Forum dar, um Rechtsfragen auch einmal außer-
halb des engen Korsetts, das der dienstliche Alltag und die hierarchische
Einbindung mit sich bringen, erörtern zu können.

I.
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Juristen der Bundeswehr erhalten hierdurch neue Impulse und Anregun-
gen zur Reflektion. Ich denke aber, auch die eher akademisch orientierten
Mitglieder profitieren andererseits von der hier vorhandenen praktischen
Erfahrung mit wehrrechtlichen Fragestellungen und können diese in ihre
Arbeit miteinbeziehen.

Dies mag dazu beitragen, dass im Wehrrecht nicht nur die Anzahl der
für unlösbar gehaltenen Probleme gering gehalten wird, sondern auch all-
zu unpraktikable Lösungsvorschläge unterbleiben.

Ihre Arbeit liegt also sehr im Interesse der Bundeswehr – hierfür will
ich Ihnen danken und damit die Bitte verbinden, die wehr- und völker-
rechtliche Entwicklung weiterhin aktiv zu begleiten.

Zum anderen haben Sie sich mit Ihrer diesjährigen Tagung zu Multinatio-
nalität und Integration im militärischen Bereich ein Oberthema gesetzt,
das an politischer Aktualität und praktischer Relevanz kaum zu überbieten
ist.

Die Festigung des Zusammenhalts sowie die Stärkung der Handlungs-
fähigkeit von NATO und Europäischer Union sind in dem vor wenigen
Wochen veröffentlichten Weißbuch der Bundesregierung als vorrangige
Ziele deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik identifiziert worden.

Das Weißbuch bringt es auf die Formel: Bündnissolidarität ist Teil
deutscher Staatsräson!

Damit geht einher, dass Multinationalität und Integration eben nicht nur
die beiden zentralen Begriffe Ihrer Tagung sind, sondern auch entschei-
dende Bestimmungsgrößen für die Bundeswehr darstellen.

Das erstreckt sich von der gemeinsamen Fähigkeitsentwicklung über
unsere Bereitschaft, Führung und Verantwortung als Rahmennation zu
übernehmen, bis hin zum Aufbau multinationaler Strukturen und Koopera-
tionsformen.

Es ist sicher noch zu früh, jetzt schon darüber zu spekulieren, welche
Folgen der Austritt Großbritanniens auf die gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik der EU haben wird. Aber es spricht viel dafür, dass in
diesem Bereich die Anforderungen an Deutschland eher steigen werden,
wenn die Folgen des Brexit im sicherheits- und verteidigungspolitischen
Bereich kompensiert werden sollen.

II.

Gerd Hoofe
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Sicher nicht ganz losgelöst davon wird schon in der kommenden Woche
(26./27. September 2016) auf dem informellen Verteidigungsministertref-
fen der Europäischen Union die aktuelle deutsch-französische Initiative
zur Erneuerung der GSVP hin zu einer umfassenden, realistischen und
glaubwürdigen Verteidigung in der EU zur Diskussion gestellt.

Die von Ministerin von der Leyen und ihrem französischen Amtskolle-
gen Le Drian initiierten Überlegungen und Vorschläge – von der Einrich-
tung eines permanenten EU-Hauptquartiers zur Planung und Durchfüh-
rung für militärische wie zivile GSVP-Operationen über ein Europäisches
Sanitätskommando hin zur weiteren europagemeinsamen Entwicklung
strategischer Transportfähigkeiten – bieten sicher auch für Juristen noch
interessante und herausfordernde Betätigungs- und Gestaltungsfelder.

Ganz unabhängig davon hat schon vor über zwei Jahren die in Ihrem
Kreise sicher bekannte Rühe-Kommission das Erfordernis einer stärkeren
Kooperation und Lastenteilung in NATO und EU – verbunden mit einer
zunehmenden Verzahnung militärischer Strukturen und Fähigkeiten – als
Ausgangspunkt für ihre Untersuchungen genommen. Hier ging es darum,
speziell über die Zukunft und Ausgestaltung des deutschen Parlamentsvor-
behalts unter dem Gesichtspunkt der Bündnisfähigkeit nachzudenken.

Wir haben von Seiten des Bundesministeriums der Verteidigung die Ar-
beiten der Kommission von Beginn an begrüßt und unterstützt. Nach über
zwanzig Jahren praktischer Erfahrung mit dem Parlamentsvorbehalt war
auch eine gute Grundlage für eine umfassende Auswertung gegeben.

Allerdings haben wir die von einigen angesichts der Parlamentsbeteili-
gung wahrgenommene Unsicherheit bei unseren Partnern hinsichtlich un-
serer politischen Verlässlichkeit bei Auslandseinsätzen niemals für berech-
tigt gehalten.

Gleichermaßen war die z.T. geäußerte Kritik an der Kommissionsarbeit,
hier würde versucht den verfassungsrechtlich vorgegebenen Parlaments-
vorbehalt auszuhöhlen, in unseren Augen immer verfehlt.

In beiden Annahmen sind wir dann auch durch den Abschlussbericht
der Kommission bestätigt worden. Darin wurde völlig zu Recht klarge-
stellt: Parlamentsbeteiligung und Bündnisfähigkeit Deutschlands sind kein
Widerspruch und stehen auch nicht in einem grundsätzlichen Spannungs-
verhältnis.
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